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RS OGH 2002/2/26 5Ob4/02b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.2002

Norm

MRG §1 Abs4 Z1

MRG §45

Rechtssatz

§ 45 MRG kann über § 1 Abs 4 Z 1 MRG für die Miete einer Grund äche zur Errichtung eines Superädi kats nicht

analog angewendet werden. Der Erhaltungsbeitrag und Verbesserungsbeitrag setzt begri ich voraus, dass sich das

Mietobjekt in einem Gebäude befindet und kommt daher für die Miete einer Grundfläche nicht in Betracht.
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